
 

 
 

 

Satzung  des NNNPN e.V. 

   

§ 1 Name und Sitz   

 1. Der Verein führt den Namen NNNPN e.V.   

 2. Sitz des Vereins ist Straubing. 

 3. Der Verein erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das 
Vereinsregister. Nach Eintragung führt der Verein den Zusatz e.V. 

   

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Der Verein NNNPN e.V. ist ein Verbund von niedergelassenen 
Fachärzten für Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie in 
Niederbayern. 

2. Natürliche oder juristische Personen, die die Voraussetzungen für den 
Erwerb der Mitgliedschaft nicht erfüllen, können durch Beschluß des 
Vorstandes (§3, Abs. 2) als Mitglied aufgenommen werden, wenn 
deren Mitgliedschaft im Interesse des Vereins liegt. 

3. Ziele des NNNPN e.V sind  

 -   Die Verbesserung der Qualität der ambulanten medizinischen 
Versorgung durch Koordination der Zusammenarbeit, 
insbesondere durch engen kollegialen Austausch zwischen den 
Fachärzten, um so zum Wohle der Patienten eine 
zuwendungsorientierte und gleichzeitig dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft entsprechende Medizin zu praktizieren. 

-    Die Sicherstellung einer umfassenden einheitlichen Betreuung der 
Patienten unter Ausnutzung aller Synergie- und 
Kooperationseffekte, unter Berücksichtigung der 



 

 
 

Qualitätssicherung und einer betriebswirtschaftlichen Optimierung 
zur Stabilisierung der Leistungsfähigkeit des 
Krankenversicherungssystems. 

-    Die Durchführung  ärztlicher Qualitätszirkel unter Einbeziehung aller 
Fachrichtungen. 

-    Sicherung der medizinischen Qualität durch Aufbau geeigneter 
Qualitätsmanagementverfahren. 

-    Entwicklung von Modellen und Lösungen, die zu einer verbesserten 
medizinischen Versorgung der Menschen im Einzugsbereich führen. 

-    Förderung der Zusammenarbeit aller Leistungsanbieter im 
Gesundheitswesen im Versorgungsbereich. 

-    Stellungnahme zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen und 
Entwicklungen und aktive Mitgestaltung der Gesundheitspolitik 
vorwiegend auf regionaler Ebene. 

-    Bündelung der Interessen, Vertretung und Beratung der Mitglieder 
gegenüber Körperschaften, Behörden, Unternehmen und anderen 
Trägern im Gesundheitswesen. Ausgenommen hiervon sind Rechts- 
und Steuerberatung.  

-    Abschluss von Verträgen und/oder Rahmenvereinbarungen, denen 
die Mitglieder beitreten sollen.  Ggf. auch über verbundene 
Unternehmen oder Tochtergesellschaften. 

3. Zur Erreichung des Zwecks können alle zweckdienlichen 
Einrichtungen gebildet werden. Der Verein kann sich hierzu an 
Unternehmen beteiligen oder selbst solche gründen. 

4. Hauptzweck ist die Förderung der Gesundheit und eine adäquate 
Versorgung der Patienten, sowie Sicherstellung einer wirtschaftlichen 
Grundlage der medizinischen Versorgung. 

5. Der Verein kann auch Mitglied von Vereinigungen mit gleichen oder 
ähnlichen, den eigenen Zwecken dienenden Zielen auf regionaler 
oder überregionaler Ebene werden.  



 

 
 

  



 

 
 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können Personen und Institutionen gem. § 2 (1) 
dieser Satzung werden, die sich mit den Zielen von NNNPN e.V. 
identifizieren und durch ihr bisheriges Verhalten gezeigt haben, dass 
sie dem Sinn und Ziel des Vereins zuarbeiten. 

2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

3. Ist das Mitglied eine Gesellschaft oder Gemeinschaft gleich welcher 
Rechtsform-, in der sich niedergelassene Ärzte als Gesellschafter bzw. 
Mitglieder zum Zwecke einer Kooperation zusammengeschlossen 
haben, so müssen alle Gesellschafter oder Mitglieder bzw. leitende 
angestellte Ärzte mit der Eigenschaft eines Dienstvorgesetzten 
Mitglieder des Vereins werden. In Personengesellschaften angestellte 
Ärzte bleiben unberücksichtigt. Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse 
zum Beginn eines Kalenderjahres. 

   

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch: 

a. freiwilligen Austritt 

b. Tod 

c. Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder 
Personengesellschaft  

d. Ausschließung 

e. Wegfall der Niederlassung bzw. Aufgabe der Praxis 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres 
erklärt werden, wobei eine sechsmonatige Kündigungsfrist 
einzuhalten ist. 



 

 
 

3. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Vorstandes 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem betreffenden 
Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu 
geben, sich vor dem Vorstand zu rechtfertigen. Der 
Ausschließungsbeschluss mit den Ausschließungsgründen ist dem 
betreffenden Mitglied schriftlich bekannt zu machen. Gegen den 
Beschluss steht dem betroffenen Mitglied die Berufung zur nächsten 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung ist schriftlich innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses bei dem 
Vorstand des Vereins einzureichen. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet endgültig. Vor Entscheidung der Mitgliederversammlung 
steht dem Mitglied kein Recht zur Herbeiführung einer gerichtlichen 
Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses zu. 

   

§ 5 Beiträge und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder bringen ihre Arbeitskraft im Rahmen der Fachkenntnisse 
ein. Pflicht ist die kollegiale Zusammenarbeit unter den 
Vereinsmitgliedern, Übernahme von medizinischen und 
organisatorischen Aufgaben, die regelmäßige Teilnahme an 
Mitgliederversammlungen und die Mitarbeit in Projekten und 
Qualitätszirkeln. 

2. Von den Mitgliedern NNNPN e.V. werden Beiträge zur Finanzierung der 
Kosten des erhoben. Das Nähere regelt eine Beitragsordnung. 

3. Die Beiträge werden von der Mitgliederversammlung beschlossen und 
mit einem Abbuchungsauftrag nach Fälligkeit eingezogen.  

4. Der Vorstand kann in besonderen Fällen Beiträge und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

5. Jede Mitgliedspraxis stattet sich mit einer technischen 
Mindestausstattung aus, die von der Mitgliederversammlung 
festgelegt wird. 

6. Die Ziele des NNNPN e.V.  sind für jedes Mitglied verpflichtend. 



 

 
 

    

§ 6 Organe des Vereins  

Organe des NNNPN e.V. sind: 

1. Der Vorstand nach § 26 BGB 

2. Die Mitgliederversammlung 

3. Der Beirat 

4. Ausschüsse 

   

§ 7 Der Vorstand nach § 26 BGB 

1. Der Vorstand nach § 26 BGB besteht aus: 

a) dem/der ersten Vorsitzenden  

b) den zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

2. Der Vorstand nach § 26 BGB ist ermächtigt zu redaktionellen 
Änderungen der Satzung und Änderungen, die aufgrund 
Beanstandungen des Registergerichts erforderlich sind. 

3. Die Wahl des Vorstandes erfolgt auf eine Dauer von zwei Jahren. 

4. Vorherige Abberufung durch Beschluss der Mitgliederversammlung ist 
zulässig. 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. 

6. Die Vorstandsmitglieder bleiben solange im Amt, bis ein jeweiliger 
Nachfolger ordnungsgemäß bestellt ist. 



 

 
 

7. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten 
Vorsitzenden oder durch die zweiten Vorsitzenden vertreten. 

8. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in welcher u.a. die 
Entscheidungsverhältnisse geregelt sind. 

  

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Mitgliederversammlungen finden statt, wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert, jedoch mindestens einmal im Jahr. Die 
Mitgliederversammlung wird vom Vorstand (§7) schriftlich unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem Tag der 
Absendung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift. 

2. Der Mitgliederversammlung obliegt vor allem: 

a) die Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes;  

b) die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer und der 
Entlastung der Vorstandsmitglieder und die Wahl der 
Vorstandsmitglieder; 

c)  die Aufstellung und Genehmigung des Gesamthaushaltsplans; 

d) Genehmigung von Einzelausgaben von mehr als € 5.000,--; 

e) die Festsetzung der Beitragsordnung und eventueller Umlagen; 

f) Satzungsänderungen; 

g) die Auflösung des Vereins; 

h) die Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand 
angehören dürfen; 

i) die Beschlussfassung über die Mitgliedschaft in Vereinigungen und 
Beteiligung bzw. Gründung von Unternehmen; 



 

 
 

j) Die Beschlussfassung gemäß § 4 der Satzung. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des NNNPN e.V. es erfordert oder 
wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragt. 

  

§ 9 Beschlussfassung 

1. Beschlüsse werden im Allgemeinen mit der relativen Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen bleiben dabei außer Betracht. Vertretung durch 
schriftliche Vollmacht ist zulässig. 

2. Satzungsänderungen und die Vereinsauflösung bedürfen einer Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

3. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen kann (sog. relative Mehrheit). 

4. Bei Stimmengleichheit erfolgt ein zweiter Wahlgang zwischen den 
Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl. Bei erneuter 
Stimmengleichheit erfolgt ein weiterer Wahlgang. 

  

§ 10 Beurkundung der Beschlüsse 

Über die gefassten Beschlüsse erstellt der Schriftführer eine Niederschrift. 
Die Niederschrift ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben. Waren mehrere Versammlungsleiter tätig, genügt es, wenn 
der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift unterschreibt. 

  

§ 11 Beirat 

1. Der Verein kann einen Beirat einrichten. 



 

 
 

2. Dem Beirat gehören die Vorsitzenden der Ausschüsse gem. § 12 sowie 
max. fünf weitere Mitglieder, die der Vorstand benennen kann, an. 

3. Aufgabe des Beirates ist es, den Vorstand sachbezogen zu beraten. 

4. Der Beirat tagt auf Verlangen des Vorstandes mindestens jedoch 2 mal 
jährlich in der sogenannten Frühjahrs- und Herbstkonferenz. 

5. In der Frühjahrs- bzw. Herbstkonferenz berät der Beirat unter der 
Leitung des Vorstandsvorsitzenden die strategischen Angelegenheiten 
des Vereins. 

6. An Sitzungen des Beirates ist der Vorstand berechtigt, teilzunehmen. 

7. Die Sitzungsleitung obliegt dem Vorsitzenden des Vorstands oder 
seinem Stellvertreter. 

  

§ 12 Ausschüsse 

1. Der Verein kann für bestimmte Angelegenheiten Ausschüsse errichten. 

2. Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Vorstand vorgeschlagen und 
von der Mitgliederversammlung auf bestimmte Dauer gewählt 

3. Die Anzahl der Mitglieder eines Ausschusses soll drei Personen nicht 
übersteigen. 

4. Die Ausschüsse haben die Aufgabe, die Tätigkeit der 
Mitgliederversammlung durch Erarbeitung von Informationsmaterial 
und sachbezogenen Beratungsunterlagen zu unterstützen. 

5. Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen der 
Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen. 

6. Die Tätigkeit der Ausschüsse ist gebunden an die durch die 
Mitgliederversammlung gesetzten Sachgebietsgrenzen und an die im 
Haushaltsplan speziell ausgewiesenen Mittel. 



 

 
 

7. Die Ausschüsse oder einzelne Mitglieder der Ausschüsse sind nicht 
berechtigt, den Verein zu vertreten oder Erklärungen oder 
Stellungnahmen im Namen des Vereines abzugeben. 

8. Im Rahmen der gemäß Abs. (6) und (7) gezogenen Grenzen sind die 
Mitglieder der Ausschüsse in der Tätigkeit nicht eingeschränkt oder an 
Weisungen gebunden. Sie können sich eine Geschäftsordnung geben. 

9. Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn einschließlich des 
Vorsitzenden mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 

10. Über die Beratung der Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

  

§ 13 Kassenprüfer und Geschäftsjahr 

1. Die von der Mitgliederversammlung auf mindestens zwei Jahre 
gewählten Kassenprüfer  erstatten der ersten ordentlichen jährlichen 
Mitgliederversammlung einen Bericht über die Kassengeschäfte des 
Vereins. 

2. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

  

§ 14 Liquidation 

Die Mitgliederversammlung beschließt im Falle der Auflösung des Vereins 
über die Bestellung der Liquidatoren. Falls die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, werden die bisherigen Vorstandsmitglieder Liquidatoren. 
Die Liquidatoren vertreten sich einzeln. 

  

Straubing, den  20.04.2005 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


